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An den
Magistrat 

Der Magistrat

Dezernat für Umwelt,
Grünflächen und Verkehr

Stadtrat Andreas Kowol

        . Oktober 2018

Änderungen zur SV 18-V-36-0026_Einrichtung eines Klimaschutzbeirat

Sehr geehrte Damen und Herren,

1.) in der o.g. Sitzungsvorlage muss der Begründungstext zur Ziffer 2 geändert werden. 

Hierzu ist der Absatz:

Die in der Anlage beigefügte Ordnung sieht vor, als Mitglieder des Beirates Vertreter bzw. 
Vertreterinnen folgender Institutionen zu berufen: 

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Industrie- und Handelskammer Wiesbaden KdöR, 
Handwerkskammer Wiesbaden , Kreishandwerkerschaft Wiesbaden-Rheingau-Taunus 
KdöR, Mieterbund Wiesbaden und Umgebung e.V., Haus & Grund Wiesbaden e.V., GWW 
Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH, ESWE Versorgungs AG, Hochschule RheinMain 
Wiesbaden Rüsselsheim, Klimaschutzagentur Wiesbaden (KSA) e.V., Bündnis 
Verkehrswende Wiesbaden, Regionalbündnis Energiewende, Sportkreis Wiesbaden e.V., 
Verkehrsclub Deutschland (VCD) Kreisverband Wiesbaden/Rheingau-Taunus e.V., 
Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen KdöR (Wiesbaden), Verbraucherzentrale 
Hessen e.V. (Frankfurt), 

Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Kreisverband Wiesbaden e.V., Naturschutzbund 
Deutschland (NABU) Kreisverband Wiesbaden e.V., ADAC Hessen-Thüringen e.V. 
(Frankfurt), Automobilclub von Deutschland e.V. (Frankfurt), EBS Universität für Wirtschaft 
und Recht gGmbH (Wiesbaden), Ingenieurkammer Hessen KdöR (Wiesbaden), BDA | 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. (Berlin), Ingenieurkammer 
Hessen KdöR (Wiesbaden), Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden

Viele dieser Einrichtungen waren bereits im Beratungsgremium bei der Erarbeitung des 
Klimaschutzkonzeptes aktiv beteiligt und decken die vom Umweltausschuss 
vorgeschlagenen Bereiche vollständig ab.
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Die Berufung soll für die Dauer einer Wahlperiode erfolgen, um eine Kontinuität in der Arbeit 
des Beirats zu gewährleisten.

Es sind mindestens zwei Sitzungen pro Jahr des Klimaschutzbeirats vorgesehen, bei Bedarf 
mehr. Die Bildung von Unterarbeitsgruppen ist möglich.

Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung können an den Sitzungen ohne 
Stimmrecht teilnehmen.

zu ersetzen durch folgenden Absatz:

Die in der Anlage beigefügte Ordnung sieht vor, als Mitglieder des Beirates Vertreter bzw. 
Vertreterinnen folgender Institutionen zu berufen: 

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Industrie- und Handelskammer Wiesbaden KdöR, 
Handwerkskammer Wiesbaden , Kreishandwerkerschaft Wiesbaden-Rheingau-Taunus 
KdöR, Mieterbund Wiesbaden und Umgebung e.V., Haus & Grund Wiesbaden e.V., GWW 
Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH, ESWE Versorgungs AG, Hochschule RheinMain 
Wiesbaden Rüsselsheim, Klimaschutzagentur Wiesbaden (KSA) e.V., Bündnis 
Verkehrswende Wiesbaden, Regionalbündnis Energiewende, Verkehrsclub Deutschland 
(VCD) Kreisverband Wiesbaden/Rheingau-Taunus e.V., Architekten- und 
Stadtplanerkammer Hessen KdöR (Wiesbaden), Verbraucherzentrale Hessen e.V. 
(Frankfurt), 

Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Kreisverband Wiesbaden e.V., Naturschutzbund 
Deutschland (NABU) Kreisverband Wiesbaden e.V., ADAC Hessen-Thüringen e.V. 
(Frankfurt), EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH (Wiesbaden), Ingenieurkammer 
Hessen KdöR (Wiesbaden), Hessischer Arbeitgeberverband e.V. Frankfurt, 
Ingenieurkammer Hessen KdöR (Wiesbaden), Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden

Viele dieser Einrichtungen waren bereits im Beratungsgremium bei der Erarbeitung des 
Klimaschutzkonzeptes aktiv beteiligt und decken die vom Umweltausschuss 
vorgeschlagenen Bereiche vollständig ab.

Die Berufung soll für die Dauer einer Wahlperiode erfolgen, um eine Kontinuität in der Arbeit 
des Beirats zu gewährleisten.

Es sind mindestens zwei Sitzungen des Klimaschutzbeirats vorgesehen, bei Bedarf mehr. 
Die Bildung von Unterarbeitsgruppen ist möglich.

Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung können an den Sitzungen ohne 
Stimmrecht teilnehmen.

2.) Die Anlage wurde entsprechend angepasst und ist in neuer Fassung beigefügt. 

3.) Zur Nachvollziehung der Änderungen fügen wir eine Synopse bei. 

Mit freundlichen Grüßen
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Anlagen


